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Umstellung auf das Neue Kommunale
Haushaltsrecht (NKHR)
Die Gemeinde Denzlingen stellt zum 1. Januar 2020 die Buchhaltung von der
Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) um. Die Pro-
duktivsetzung wird zum 9. Januar 2020 erfolgen. Hierdurch kann es bei fäl-
ligen Abbuchungen zum 1. Januar 2020 zu Verzögerungen kommen. Wir bit-
ten um Ihr Verständnis. Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter 07666 / 611-
199 gerne zur Verfügung.

Bürgersprechstunde
im Dezember 2019
Die Bürgersprechstunde mit Herrn Bürgermeister Markus Hollemann fin-
det statt:
Bürgersprechstunde in der Caféteria der Begegnungsstätte des Senio-
renzentrums „Grüner Weg“:
Freitag, 20. Dezember 2019 von 15 bis 16 Uhr
Wir bitten um telefonische Voranmeldung unter (611-101 oder -102).
Die Bürgersprechstunden finden im Zimmer 2.23 statt.

Öffnungszeiten des Denzlinger
Rathauses über die Weihnachtszeit
Wir weisen darauf hin, dass das Rathaus, Verwaltungsgebäude Hauptstraße
110, an Heiligabend, 24. Dezember 2019, am Freitag, 27. Dezember 2019,
an Silvester, 31. Dezember 2019, und an den Feiertagen (1. und 2. Weih-
nachtstag und Neujahr) geschlossen ist. Am Montag, 30. Dezember 2019, ist
das Rathaus zu den üblichen Sprechzeiten geöffnet. Ansonsten gelten die
üblichen Öffnungszeiten.
Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
Neue Jahr!

Brandschutztipp
Mit einem Knall ins neue Jahr
Party und gute Laune gehören für die meisten Menschen zu einem gelunge-
nen Jahreswechsel. Wir möchten gerne unseren Beitrag zu Ihrer gut gelin-
genden Silvesterfeier leisten. Und zwar mit ein paar Tipps, die dafür sorgen,
dass die Feuerwehr nicht plötzlich „Gäste“ Ihrer Party werden.
Beachten Sie daher bitte folgende Hinweise zum Feuerwerk
- Feuerwerksartikel gehören nicht in die Hände von Kindern, Jugendlichen
und alkoholisierten Personen!
- Knallkörper und Raketen nur im Freien verwenden. Ausreichenden Sicher-
heitsabstand zu Personen und Gebäuden einhalten und die Gebrauchsan-
weisung beachten!
- Knaller nicht zusammenbündeln, nicht wieder anzünden; unbrauchbar
machen mit Wasser!
- Raketen nur senkrecht abfeuern, sicheren Standplatzwählen (leere Flasche
im Flaschenkasten). Auf eine sichere Flugrichtung achten!
- Raketen bei stärkerem Wind und Windböen nicht abfeuern!
- Auf keinen Fall Feuerwerkskörper selbst herstellen oder illegal aus dem
Ausland importieren. Achten Sie auf das BAM-Prüfzeichen der Bundesan-
stalt für Materialforschung und Prüfung!
- Für den Notfall Löschmittel (Eimer mit Wasser, Feuerlöscher) bereitstellen!
- Schützen Sie Haus und Wohnung vor Brandgefahren. Entfernen Sie Möbel,
Hausrat und andere brennbare Gegenstände von Balkonen und Terrassen.
Schließen Sie Fenster und Türen und nehmen Sie Rücksicht auf Kinder und
Tiere, die sehr unter der Knallerei leiden! Beachten Sie, dass das Abbrennen
von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kin-
der- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern verboten ist.
Dekorationen und Ausstattungen
Luftschlangen, Girlanden und Lampions dürfen nicht mit Heizstrahlern oder
offenem Feuer (Zigaretten!) in Berührung kommen.Brennende Kerzen nie-
mals unbeaufsichtigt lassen!
Bei Veranstaltungen in größeren Räumen gilt:
AusgewieseneFlucht-undRettungswegesowieNotausgängemüssen freibe-
nutzbar bleiben. Das Abstellen von Gegenständen oder Parken vor solchen
Ausgängen ist verboten! Sollte es dennoch zu einem Brand kommen, so hel-
fen Ihnen die Frauen und Männer Ihrer Feuerwehren selbstverständlich
auch in der Silvesternacht. Notruf-Telefon 112
Ihre Freiwillige Feuerwehr Denzlingen

Abgebranntes Silvesterfeuerwerk
Es ist ein schöner Brauch, den Beginn des Neuen Jahres mit Silvesterknallern
und anderem farbenfrohen Feuerwerk zu feiern. Am nächsten Morgen bie-
ten die Straßen und Gehwege jedoch oft einen unschönen Anblick.
Im Zuge einer sauberen Umwelt möchten wir daher an alle appellieren, die
Überreste Ihres Silvesterfeuerwerks auf den Straßen und Gehwegen zu ent-
sorgen. Fortsetzung auf Seite 4
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Grünschnittsammelplatz und Recyclinghof am neuen Standort im Gewann „Mattstein“
Die Zufahrt zum neuen Entsorgungszentrum befindet sich an der Kreisstraße nach Vörstetten, direkt gegenüber der 
Zufahrt zur B 3 Richtung Freiburg. Hier können sowohl Wertstoffe als auch Grünschnitt bürgerfreundlich an einem 
Platz und zur selben Öffnungszeit abgegeben werden. 
Öffnungszeiten für beide Einrichtungen: Freitags von 13.00-17.00 Uhr, samstags von 9.00-14.00 Uhr.  
Der Grünschnittplatz ist von April bis Mitte Oktober zusätzlich jeden Mittwoch von 16.00-19.00 Uhr geöffnet. 

Kultur & Bürgerhaus · Stuttgarter Straße 30 · 79211 Denzlingen
Tel. 0 76 66 / 88 10-11 · Fax 0 76 66 / 88 10-12 · www.kultur-und-buergerhaus.de
Das Veranstaltungsbüro hat von Montag bis Freitag von 11–17 oder nach tel. Vereinbarung geöffnet.

Öffnungszeiten der Mediathek 
Denzlingen, Hauptstraße 134
Telefon 0 76 66 / 90 08 90

Sport & Familienbad Denzlingen
Berliner Straße 53 
Tel. 07666/937935-10
www.mach-blau-denzlingen.de

Einrichtungen der Gemeinde Denzlingen www.denzlingen.de

Montag geschlossen 
Dienstag   9–12 Uhr/15–19 Uhr 
Mittwoch  9–17 Uhr 
Donnerstag 15–19 Uhr 
Freitag  9–12 Uhr 
Samstag 10–13 Uhr

Minigolfanlage mit Kiosk 
Berliner Str. 57, 79211 Denzlingen. Die Schließzeiten 
richten sich nach Wetter und Bedarf. Auskunft: 
48° Süd gGmbH, Kanaustr. 17, 79336 Herbolzheim, 
Tel. 0163/7919903 oder 07643/3339230
Öffnungszeiten: Montag Ruhetag, Dienstag bis 
Samstag ab 15 Uhr, sonn- und feiertags ab 13 Uhr

Winteröffnungszeiten Hallenbad (ab 7. Oktober bis April)
Montag: Warmbadetag 8–21.30 Uhr 
Dienstag: 8–21.30 Uhr, Mittwoch: geschlossen 
Donnerstag: 6.15–9.30+16–21.30 Uhr, Freitag: 13–21.30 Uhr 
Samstag/Sonntag: 9–20 Uhr

Öffnungszeiten Sauna (gemischte Sauna)
Montag: Damensauna 13–22 Uhr, Dienstag: 13–22 Uhr 
Mittwoch: geschlossen, Donnerstag bis Samstag: 13–22 Uhr 
Sonntag: 10–22 Uhr – Eingangsschluss 30 Min. vor Betriebsende –

A I V Denzlinger für Denzlinger – im Rathaus Denzlingen, Hauptstr. 110 · 79211 Denzlingen
Anlauf-, Informations-, Vermittlungsstelle für bürgerschaftliches Engagement
Telefon 0 76 66 / 611-128 
E-Mail: info@denzlinger-fuer-denzlinger.de, Internet: www.denzlinger-fuer-denzlinger.de
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 9-12, Mi 10-12, Mo 16-18.30 Uhr - Leitung: Sabine Haupenthal

Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, 

ist, einem anderen eine Freude zu bereiten.

Mark Twain

Im Namen des Gemeinderates, der Gemeindemitarbeiter 

und persönlich wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 

sowie den Besuchern unserer Gemeinde

eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit 

u d i  Jahr 2020 Zeit u d Kraft für eue Träu e,

viel Gesu dheit u d Gottes Sege .

Markus Hollemann

Bürgermeister

Neuauflage der Broschüre 
„Ferienbetreuungsangebote 

für Kinder und Jugendliche in 
Denzlingen 2020“

Aufgrund der großen 
Nachfrage in den ver-
gangenen Jahren gibt 
es auch dieses Jahr 
eine Neuauflage der 
Denzlinger Broschüre 
„Ferienbetreuungsan-
gebote 2020“.

In dieser Broschüre 
finden Sie frühzeitig 
viele Freizeitangebote 
und Spielaktionen, die 
die Ferienzeit für Kin-
der und Jugendliche 
verschönern. Über-
sichtlich sind Betreu-
ungszeiten, Kosten, 
Wissenswertes und 
Kontaktdaten der ver-
schiedenen Anbieter 
aufgeführt. Die Neu-

auflage ist wieder von der Jugendpflege Denzlingen in Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde Denzlingen erstellt worden. 

Bürgermeister Hollemann bedankt sich bei den zahlreichen, 
ehrenamtlichen Helfern und Betreuern sowie bei allen Veran-
staltern, die diese Neuauflage erst möglich gemacht haben, 
für die vielfältigen und interessanten Angebote. Ein Dank 
auch an alle, die Werbung geschaltet haben.

Die Broschüre ist kostenlos erhältlich und liegt in allen Denz-
linger Kindergärten, Schulen, im Rathaus, in der Jugend- 
pflege, im Sport & Familienbad Denzlingen MACH’ BLAU, in 
der Mediathek und in zahlreichen Denzlinger Geschäften zur 
Abholung bereit. Ebenfalls ist sie auf der Denzlinger Home- 
page unter der Rubrik Bürgerservice/Downloadbereich er-
hältlich.
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„Als Nachbarschaftshelfer stehen wir vor Denzlinger 

Türen und klopfen an. Als Hilfesuchender öffne ich 

die Türe und erfahre Nächstenliebe.“ 
 

Dieses Jahr hat die A I V wieder viele kleine,  
wertvolle Handreichungen vermittelt. 

 

Ein herzliches Dankeschön an die treuen 
ehrenamtlichen Helfer und Brückenbauer der  

A I V. Ihr seid eine Bereicherung für Denzlingen 
und bringt Freude hinter viele Türen. 

 

Wir wünschen allen „Fröhliche Weihnachten“! 

Fundsachen
Folgende, nachstehend aufgeführten Fundsachen wurden im 
Fundbüro Rathaus Denzlingen abgegeben und können während 
der Öffnungszeiten von den Eigentümern abgeholt werden:

Fundnr. Kategorie Fundsache Fundort  Funddatum 

1900-248 Brille Gestell grün-weiß, 
  Korrekturbrille, Berliner 
  nicht/leicht getönt Straße 10 12.12.2019
1900-244 Herrenfahrrad KTU, schwarz, Sport- u. Hauptstraße, 
  Freizeitrad Fairkauf 06.12.2019
1900-246 Schlüssel mit blauer Kordel, 1 St. Mühlencafé 10.12.2019
1900-247 Schlüssel mit 2 Anhängern: 
  Italia und Lisboa, 1 St.  12.12.2019
1900-242 Schmuck mit schwarzer Schmuck- 
  schachtel, Anhänger 
  Eichhörnchen silber Grüner Weg 08.12.2019
1900-245 Sonstiges kleine Taschenlampe 
  rot/grau Mühlencafé 10.12.2019

Es wird darauf hingewiesen, dass das Eigentum an den Fundsachen, 
falls die Verlierer sich nicht melden, nach Ablauf von 6 Monaten 
nach Anzeige des Fundes beim Fundbüro auf die Finderin/den Fin-
der oder bei Verzicht auf jegliche Fundrechte auf die Gemeinde des 
Fundortes übergeht. 



19. Dezember 2019 . Ausgabe 51
4 | AMTSBLATT Von Haus zu Haus

Bekanntmachung wasserrechtlicher Vorhaben
Der Beregnungsverband Mittlere Elz beantragt mit Schreiben vom 5. Dezem-
ber 2019 die Entnahme aus dem Grundwasser sowie aus oberirdischen Ge-
wässern für die landwirtschaftliche Beregnung einer Fläche von 239,69 ha.
Der Beregnungsverband Mittlere Elz ist ein Wasser- und Bodenverband, des-
sen Verbandsgebiet mit einer Gesamtfläche von 317,95 ha auf den Gemar-
kungen Denzlingen, Waldkirch, Waldkirch-Buchholz, Sexau, Emmendin-
gen- Kollmarsreute, Emmendingen- Wasser liegt. Die Fläche befindet sich in
Teilen innerhalb der Wasserschutzgebiete Mauracher Berg Tiefbrunnen 1
und 2 Denzlingen, PLK Emmendingen sowie Tiefbrunnen II und III Emmen-
dingen.
Im Jahr 2003 wurde erstmalig die wasserrechtliche Erlaubnis an den Bereg-
nungsverband Mittlere Elz erteilt. Für die weitere Beregnung ab dem Jahr
2020 ist ein neues wasserrechtliches Erlaubnisverfahren erforderlich.
Entsprechend dem vorliegenden Antrag wird die jährliche Entnahme von
367.500 cbm aus dem Grundwasser und die Entnahme von 122.500 cbm aus
Oberflächengewässern beantragt. Dieser Gesamtbedarf von insg. 490.000
cbm gliedert sich anteilig in 347.000 cbm für die Zusatzberegnung sowie
143.000cbmfürdieFrostschutzberegnung.WeiterbeantragtderBeregnungs-
verband Mittlere Elz für extrem trockene Jahre eine Erhöhung der Entnahme
aus Grund- und Oberflächengewässer um jeweils 25 % und damit in der
Summe 576.750 cbm aus Grund- und Oberflächengewässer.
Das aus den vorhandenen Beregnungsbrunnen entnommene Grundwasser
wird teilweise direkt zur Beregnung verwendet und darüber hinaus in ober-
irdische Gewässer eingeleitet. Über das im Verbandsgebiet vorhandene Ge-
wässersystem wird das eingeleitete Grundwasser so zu den für die Bereg-
nung vorgesehenen Flächen weitergeleitet.

Der Antrag und die zugehörigen Unterlagen (Pläne und Beschreibungen) lie-
gen für die Dauer eines Monats während der Dienststunden, beginnend vom

2. Januar 2020 bis einschließlich 3. Februar 2020 beim Bürgermeisteramt
der Gemeinde Denzlingen, Hauptstr. 110, 79211 Denzlingen, Zimmer Nr. 3.05,
zur Einsichtnahme durch jedermann öffentlich aus.
Der Antrag und die Planunterlagen können auch auf der Internetseite der
Gemeinde Denzlingen unter www.denzlingen.de/Rubrik Aktuelles eingese-
hen werden.
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist bei der Gemeinde Denzlingen,
Hauptstr. 110, 79211 Denzlingen oder beim Landratsamt Emmendingen -Amt
für Wasserwirtschaft und Bodenschutz-, Bahnhofstraße 2-4, 79312 Emmen-
dingen, Zimmer Nr. 236 schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen ge-
gen den Antrag erheben.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist findet ein Erörterungstermin statt, es sei
denn, dass
a) dem Antrag im Einvernehmen mit allen Beteiligten in vollem Umfange
entsprochen wird oder
b) alle Beteiligten auf eine mündliche Verhandlung verzichten.

Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen, die nicht auf
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, imVerwaltungsverfahren aus-
geschlossen. Dies gilt entsprechend auch für Stellungnahmen der Vereini-
gungen.
2. Für die Fristwahrung ist der Eingang der Einwendung bzw. Stellungnahme
beim Bürgermeisteramt der Stadt Emmendingen oder beim Landratsamt
Emmendingen maßgeblich. Dies gilt auch für Vereinigungen, die aufgrund
einer Anerkennung befugt sind, Rechtsbehelfe gegen die Entscheidung ein-
zulegen.

3. Bei Ausbleiben eines Beteiligten kann in dem Erörterungstermin auch oh-
ne ihn verhandelt werden
4. Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen
sind,
- können die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereini-
gungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Erörterungstermin
durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden,
- kann die Zustellung der Entscheidung über Einwendungen durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt werden.

Der Erörterungstermin wird mindestens 1 Woche vorher ortsüblich bekannt
gemacht. Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Ein-
wendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden von
dem Erörterungstermin benachrichtigt.
In Anwendung der EU- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weisen wir
darauf hin, dass die erhobenen Einwendungen und die darin mitgeteilten
personenbezogenen Daten ausschließlich für dieses wasserrechtliche Ver-
fahren vom Landratsamt Emmendingen als Verantwortlichem erhoben, ge-
speichert und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden benötigt,
um den Umfang der jeweiligen Betroffenheit beurteilen zu können und wer-
den an den Vorhabenträger und seine Beauftragten zur Auswertung weiter-
gegeben. Es handelt sich um eine erforderliche Verarbeitung nach Art. 6 Ab-
satz 1 Satz 1 c DSGVO. Sowohl der Vorhabenträger als auch dessen Beauftrag-
te sind zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet. Die Daten werden so lange
gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfris-
ten für den genannten Zweck erforderlich ist.
Denzlingen, den 19. 12. 2019
Markus Hollemann, Bürgermeister

Fortsetzung auf Seite 6

Vorbemerkung 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.12.2019 die folgende Benutzungsord-
nung beschlossen.  

Benutzungsordnung 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die Mediathek Denzlingen ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Denzlin-
gen. Sie dient der allgemeinen Bildung und Information, der Aus-, Weiter- und Fortbil-
dung sowie der Freizeitgestaltung und leistet einen Beitrag zur Leseförderung.
(2) Jedermann ist berechtigt, die Mediathek und ihre Angebote im Rahmen dieser 
Benutzungsordnung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage zu benutzen. 
(3) Während des Aufenthalts in der Mediathek Denzlingen und der Nutzung ihres 
Medienangebots gilt diese Benutzungsordnung sowie die Hausordnung.
(4) Entgelte für die der Mediathek werden nach der zu dieser Benutzungsordnung 
gehörenden Gebührenordnung in der jeweils gültigen Fassung erhoben. (Anhang)

§ 2 Öffnungszeiten 
(1) Die Öffnungszeiten der Mediathek werden durch Aushang bekannt gemacht. 

§ 3 Anmeldung 
(1) Die Benutzerin/Der Benutzer meldet sich persönlich unter Vorlage ihres/seines gül-
tigen Personalausweises oder eines gleichgestellten Ausweisdokuments mit gleich-
zeitiger Vorlage einer amtlichen Bestätigung des Wohnsitzes an und erhält einen Be-
nutzerausweis. Die Benutzerin/Der Benutzer bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift, die 
Benutzungsordnung zur Kenntnis genommen zu haben.
(2) Bei der Anmeldung werden personenbezogene Daten unter Beachtung der da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen erhoben und gespeichert, soweit diese von der 
Mediathek zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Der/die Benutzer/in der Me-
diathek bestätigt mit seiner Unterschrift die gesetzlich erforderliche Zustimmung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten. Ergänzend gilt die Anlage Datenschutz.
(3) Für die Anmeldung legen Minderjährige bis zum 16. Lebensjahr die schriftliche 
Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters vor bzw. dessen Unterschrift auf dem An-
meldeformular. Dieser hat sich gleichzeitig für den Schadensfall und hinsichtlich anfal-
lender Entgelte zur Begleichung zu verpflichten. 
(4) Dienststellen, juristische Personen, Institute und Firmen melden sich durch schrift-
lichen Antrag eines Vertretungsberechtigten an. 
(5) Die Benutzerin/Der Benutzer ist verpflichtet, der Mediathek Änderungen des Na-
mens oder der Anschrift unverzüglich mitzuteilen. 

§ 4 Benutzerausweis 
(1) Die Ausleihe von Medien der Mediathek ist nur mit einem gültigen Benutzeraus-
weis zulässig. 
(2) Der Benutzerausweis ist nicht übertragbar und bleibt Eigentum der Mediathek. 
Sein Verlust ist der Mediathek unverzüglich anzuzeigen. Für Schaden, der durch Miss-
brauch des Benutzerausweises entsteht, haftet die/der eingetragene Benutzerin/Be-
nutzer bzw. ihr/sein gesetzlicher Vertreter. 
(3) Für die Ausstellung eines neuen Benutzerausweises als Ersatz für einen abhanden 
gekommenen oder beschädigten wird eine Gebühr erhoben. 

§ 5 Ausleihe, Leihfrist 
(1) Gegen Vorlage des Benutzerausweises können Medien aller Art für die festgesetz-
te Leihfrist ausgeliehen werden. 
(2) Die Leihfrist für Bücher beträgt drei Wochen. Für andere Medienarten kann die 
Leitung der Mediathek kürzere Leihfristen bestimmen. 
Sind Medien mehrfach vorbestellt, kann ihre Leihfrist verkürzt werden. 
(3) Die Leihfrist kann vor ihrem Ablauf auf Antrag verlängert werden, wenn keine 
Vorbestellung vorliegt. Für einzelne Medienarten kann die Leitung der Mediathek vor-
übergehend oder ständig die Verlängerungsmöglichkeit einschränken.

§ 6 Ausleihbeschränkungen 
(1) Medien, die zum Informationsbestand gehören oder aus anderen Gründen nur in 
der Mediathek benutzt werden sollen, können dauernd oder vorübergehend von der 
Ausleihe ausgeschlossen werden. 
(2) Für einzelne Medienarten kann die Leitung der Mediathek besondere Bestimmun-
gen festlegen. 
(3) Gesetzlich vorgeschriebene Altersangaben z. B. für Spielfilme oder Computerspiele 
sind auch für die Ausleihe der Mediathek verbindlich. 

§ 7 Vorbestellungen 
(1) Für ausgeliehene Medien kann die Mediathek auf Wunsch der Benutzerin/des 
Benutzers Vorbestellungen gegen Entrichtung einer Gebühr für die Benachrichtigung 
entgegennehmen. 

§ 8 Auswärtiger Leihverkehr 
(1) Im Bestand der Mediathek nicht vorhandene Bücher und Zeitschriftenaufsätze 
können über den Leihverkehr nach den hierfür geltenden Bestimmungen aus anderen 
Bibliotheken beschafft werden. Benutzungsbestimmungen der entsendenden Biblio-
thek gelten zusätzlich. 

§ 9 Verspätete Rückgabe, Einziehung 
(1) Bei Überschreitung der Leihfrist ist eine Säumnisgebühr zu entrichten, unabhängig 
davon, ob eine schriftliche Mahnung erfolgte. 
(2) Säumnisgebühren und sonstige Forderungen werden ggf. auf dem Rechtswege 
eingezogen. 

§ 10 Behandlung der Medien, Haftung 
(1) Bücher und andere Medien sind sorgfältig zu behandeln. Für Beschädigung und 
Verlust ist die Benutzerin/der Benutzer schadenersatzpflichtig. 
(2) Vor jeder Ausleihe sind die Medien von der Benutzerin/vom Benutzer auf offen-
sichtliche Mängel hin zu überprüfen.  
(3) Verlust oder Beschädigung der Medien sind der Mediathek anzuzeigen. Es ist un-
tersagt, Beschädigungen selbst zu beheben oder beheben zu lassen. 
(4) Eine Weitergabe der Medien an Dritte ist nicht gestattet. 
(5) Die Mediathek haftet nicht für Schäden, die durch Handhabung von Hard- und 
Software der Mediathek an Daten, Dateien und Hardware der Benutzer entstehen. 
Dies gilt auch für Schäden an Geräten, die durch Handhabung von Medien aus der 
Mediathek entstehen. 

§ 11 Schadenersatz 
(1) Die Art und Höhe der Ersatzleistung bestimmt die Mediathek nach pflichtgemä-
ßem Ermessen. 
(2) Der Schadenersatz bemisst sich bei Beschädigung nach den Kosten der Wieder-
herstellung, bei Verlust nach dem Wiederbeschaffungswert. Für die Einarbeitung eines 
Ersatzexemplars wird eine Gebühr erhoben. 

§ 12 Nutzungsbedingungen für Internet und WLAN 
(1) Die Internet-PCs und das WLAN stehen allen Mediatheksbenutzern zur Verfügung. 
Die Nutzungsdauer der Benutzer-PCs kann von der Leitung der Mediathek festgelegt 
werden. 
(2) Die Mediathek haftet nicht: 
–  für Folgen von Verletzungen des Urheberrechts durch Benutzer  
–  für Folgen von Vertragsverpflichtungen zwischen Benutzern und Inter-netdienst-

leistern 
–  für Schäden, die einer/einem Benutzerin/Benutzer auf Grund von feh-lerhaften 

Inhalten der von ihm benutzten Medien entstehen 
–  für Schäden, die einer/einem Benutzerin/Benutzer durch die Nutzung der Arbeits-

plätze in der Mediathek und der dort angebotenen Medien an Dateien oder Me-
dienträgern entstehen 

–  für Schäden, die einer/einem Benutzerin/Benutzer durch Datenmiss-brauch Dritter 
auf Grund des unzureichenden Datenschutzes im Internet entstehen. 

(3) Die Mediathek schließt Gewährleistungen aus, die sich auf die Funktionsfähigkeit 
der von ihr bereitgestellten Hard- und Software und die Verfügbarkeit der von ihr an 
diesen Arbeitsplätzen zugänglichen Informationen und Medien beziehen. 
(4) Die Benutzerin/Der Benutzer verpflichtet sich: 
–  die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzgesetzes zu beachten 

und an den EDV-Arbeitsplätzen und über das WLAN gesetzeswidrige Informatio-
nen weder zu nutzen noch zu verbreiten. Das Aufrufen rechtswidriger Inhalte (z.B. 
pornografische, rassistische und gewaltverherrlichende Darstellungen) im Internet 
ist untersagt. 

–  keine Dateien und Programme der Mediathek oder Dritter zu manipulie-ren 
–  keine geschützte Daten zu manipulieren 
–  die Kosten für die Beseitigung von Schäden, die durch ihre Benutzung an den 

Geräten und Medien der Mediathek entstehen, zu übernehmen 
–  bei Weitergabe ihrer Zugangsberechtigungen an Dritte alle dadurch entstehenden 

Schadenskosten zu übernehmen 
–  das Empfangen, Lesen und Versenden von E-Mails nur über Drittanbie-ter abzu-

wickeln. 
Es ist nicht gestattet: 
–  Änderungen in den Arbeitsplatz- und den Netzkonfigurationen durchzu-führen 
–  technische Störungen selbstständig zu beheben 
–  Programme und Dateien von mitgebrachten Datenträgern oder aus dem Netz an 

den PC-Arbeitsplätzen zu installieren oder zu speichern 
–  an den PC-Arbeitsplätzen kostenpflichtige Inhalte aufzurufen oder zu nutzen  
–  an den PC-Arbeitsplätzen Bestellungen von Waren aufzugeben bzw. Käufe und 

Verkäufe über das Internet abzuwickeln. 

§ 13 Verhalten in der Mediathek, Hausrecht 
(1) Jede Benutzerin/Jeder Benutzer hat sich so zu verhalten, dass andere nicht gestört 
oder in der Benutzung der Mediathek beeinträchtigt werden. 
(2) Für verlorengegangene, beschädigte oder gestohlene Gegenstände der Benutze-
rinnen/Benutzer übernimmt die Mediathek keine Haftung. 
(3) Essen und Trinken sowie das Rauchen sind in der Mediathek in der Regel nicht 
gestattet. 
(4) Das Hausrecht nimmt die Leitung der Mediathek oder das mit seiner Ausübung 
beauftragte Personal wahr. Den Anweisungen ist Folge zu leisten. 

§ 14 Ausschluss von der Benutzung 
(1) Benutzerinnen und Benutzer, die gegen diese Benutzungsordnung und die Haus-
ordnung schwerwiegend oder wiederholt verstoßen, können für dauernd oder be-
grenzte Zeit von der Benutzung der Mediathek ausgeschlossen werden. 

§ 15  Inkrafttreten 
(1) Diese Benutzungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Benutzungsordnung außer Kraft. 

Denzlingen, 11.12.2019

Markus Hollemann, Bürgermeister

Benutzungsordnung der Mediathek Denzlingen Gebührenordnung – Anhang zur Benutzungsordnung 
vom 01.01.2020

1. Bibliotheksausweis
Ausweis für 12 Monate für BenutzerInnen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. 
Folgeausweise für Haushaltsangehörige sind kostenfrei 15,00 z
Ausweis für 12 Monate für SchülerInnen, Studierende, Auszubildende, Arbeitslose, 
Sozialhilfeempfänger (ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) 12,00 z
Schnupperausweis für 4 Wochen. Die Kosten werden bei einem unmittelbar 
anschließenden Erwerb eines Jahresausweises angerechnet 5,00 z
Anmeldegebühr (ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) 2,00 z

2. Versäumnisgebühren
Bei Überschreitung der Leihfrist fallen Versäumnisentgelte an. Diese entstehen 
unabhängig von einer schriftlichen Mahnung und betragen für alle am gleichen 
Datum fälligen Medien: 
Bis zu 9 Öffnungstagen 2,00 z
Ab 10 Öffnungstagen zusätzlich 2,50 z 4,50 z
Ab 20 Öffnungstagen zusätzlich 3,00 z 7,50 z
Ab 30 Öffnungstagen zusätzlich 3,00 z 10,50 z
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren bezahlen die Hälfte
Abholung durch den Gemeindevollzugsdienst zusätzlich  20,00 z

3.  Verwaltungsgebühren
Ausstellung eines Ersatzausweises für Erwachsene 4,00 z
Ausstellung eines Ersatzausweises für Kinder und Jugendliche  2,00 z
Pauschaler Kostenersatz bei kleineren Schäden an Büchern und Medien 2,50 z
Einarbeiten eines ersetzten Mediums, je Medium 5,00 z
Vormerken von Medien 0,50 z
Bestellung im auswärtigen Leihverkehr pro Buch 3,00 z
Nutzung Internet-Arbeitsplatz pro angefangene halbe Stunde  1,00 z
Ausdruck Internet + Kopien A4  0,20 z
 A3  0,40 z

Anlage Datenschutz zur Benutzungsordnung der Mediathek Denzlingen
Datenschutz
Die Mediathek ist eine Einrichtung der Gemeinde Denzlingen und unterliegt daher den Datenschutz-
bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), sowie ergänzend dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Landesdatenschutzgesetz (LDSG). 
In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten in 
unserer Mediathek. Wir verpflichten uns, die Privatsphäre der Besucher zu schützen und personenbezo-
gene Daten nach Maßgabe der DSGVO zu behandeln und zu verwenden.

Verantwortliche Stelle: Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist:
Mediathek Denzlingen, Hauptstr. 134, 79211 Denzlingen, Tel. 07666/900890
mediathek@denzlingen.de

Verantwortlicher: Gemeinde Denzlingen, vertreten durch Bürgermeister Markus Hollemann
Hauptstr. 110, 79211 Denzlingen, Tel. 07666/611-0, gemeinde@denzlingen.de

Datenschutzbeauftragter: datenschutzbeauftragter@denzlingen.de 

Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Ihre Daten benötigen wir für die Abwicklung der Ausleihe und Rückgabe von Medien, für die Kontakt-
aufnahme. Die rechtliche Grundlage bilden Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) und b) DSGVO / § 51 BDSG. Es 
handelt sich um vorvertragliche Maßnahmen, die Daten dienen der Wahrung berechtigter Interessen der 
Mediathek (ordnungsgemäße Medienausleihe) und Sie willigen in die Verarbeitung dieser personenbe-
zogenen Daten ein, indem Sie mit Ihrer Unterschrift auf dem Benutzerausweis die Benutzungsordnung 
der Mediathek Denzlingen anerkennen.

Welche Daten werden erfasst?
Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Telefonnummer: freiwillig, Email: freiwillig
Diese Daten werden ausschließlich für die Zwecke der Mediathek (Ausleihe, Mahnungen; mit Ihrer aus-
drücklichen Zustimmung: Information über Vormerkungen, auslaufende Leihfristen) verwendet. Falls Sie 
sich zur Onleihe oder zu filmfriend anmelden oder den eOPAC open nutzen möchten, ist dazu ggf. die 
Weitergabe von Daten an die Dienstleister nötig (s.u.).

eOPAC/WebOPAC
Unsere Bücherei/Bibliothek betreibt mit dem open einen eOPAC/WebOPAC im Internet. Es besteht die 
Möglichkeit, dass Ihr Benutzerkonto für diesen Service freigeschaltet wird und Sie Ihr Konto online ein-
sehen können, um z.B. ein Medium zu verlängern. Dazu müssen die Nummer Ihres Benutzerausweises 
und Ihr Geburtsdatum an den Betreiber des open weitergegeben werden.

Betreiber des eOPAC/WebOPAC
ITEOS, Anstalt des öffentlichen Rechts, Krailenshaldenstraße 4470469 Stuttgart
Wir haben mit dem Betreiber des open einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung geschlossen. Wenn Sie 
Fragen zum Datenschutz haben, können Sie sich vertrauensvoll an den Datenschutzbeauftragten des 
ITEOS wenden (datenschutz@iteos.de)

Was passiert, wenn Sie uns Ihre Daten nicht anvertrauen oder deren Nutzung widerrufen?
Wenn Sie uns Ihre Daten nicht anvertrauen oder deren Nutzung widerrufen, können Sie keine Medien 
ausleihen.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie Sie Medien ausleihen oder andere unserer 
Dienstleistungen nutzen möchten. Es werden die Ausleihdaten der letzten beiden Entleiher eines Medi-
ums gespeichert. Ihre persönlichen Daten werden drei Jahre nach der letzten Zahlung der Jahresgebühr 
gelöscht.

Welche Rechte haben Sie, was Ihre bei uns gespeicherten Daten betrifft?
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche 
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den 
Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Da-
ten. Wenden Sie sich dazu bitte an Verantwortlichen, dessen Kontaktdaten Sie oben auf dieser Seite fin-
den. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der oben 
angegebenen Adresse an uns wenden. Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde, wenn Sie den Eindruck haben, das der Webseiten-Betreiber sich nicht an die Daten-
schutzbestimmungen hält. Für die Datenschutzaufsicht ist nach Art. 51 DSGVO der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg zuständig.
poststelle@lfdi.bwl.de, Telefon: 0711/61 55 41 – 0

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich (vgl. Art. 7 
DSGVO). Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose 
Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
bleibt vom Widerruf unberührt.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags 
automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format 
aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwort- 
lichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch möglich ist.
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Abfallabfuhr

Freitag, 27. Dezember 2019
Graue Abfallgefäße (35 Liter - 1,1 cbm-Behälter).
Montag, 30. Dezember 2019
Gelbe Säcke im Bezirk 1 und Bezirk 2.

Gelbe Säcke

Die Abholung der gelben Säcke in Denzlingen findet im Jahr 2020 wie bisher
wieder montags statt. Verschiedene Hausmeisterdienste aber auch einige
Privatbürger stellen die befüllten gelben Säcke – aufgrund des Wochenendes
– oftmals bereits am Freitagnachmittag an die Straße. Dies führt dazu, dass
die Säcke z.T. aufgerissen und der Inhalt auf der Straße bzw. auf dem Gehweg
liegt, wenn der Wind die Säcke erfasst. Wir bitten deshalb darum, die gelben
Säcke erst am Sonntagabend oder sogar am Montag (früh) an die Straße zu
stellen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Notruf-Fax der Integrierten Leitstelle
direkt über 112 erreichbar

Seit dem 1. Dezember 2019 ist das Notruf-Fax der Integrierten Leitstelle Em-
mendingen direkt mit dem Notruf 112 gekoppelt. Dies bringt eine erhebliche
Verbesserung für gehörlose Menschen, Stumme oder Menschen mit Sprach-
schädigungen mit sich.
Auch Menschen, die sich verbal nicht oder nur schwer äußern können, kön-
nen in Notsituationen kommen. Doch wie bekommen sie Hilfe? Einfach zum
Telefon zu greifen und den Notruf zuwählen, umverbal auf ihre Notsituation
aufmerksam zu machen, scheidet für sie aus. Deshalb gibt es in den Inte-
grierten Leitstellen des Landes so genannte Notruf-Faxe. Die waren bisher
über eigene Fax-Nummern erreichbar, die von den Betroffenen eigens ange-
wählt werden mussten, um ihr Hilfeersuchen absetzen zu können. Ab dem
1. Dezember ist das Notruf-Fax der Integrierten Leitstelle Emmendingen mit
auf die Notruf-Nummer 112 aufgeschaltet. Wer also einen Notruf per Fax ab-
setzenwill, kanndiesnunüberdieNotrufnummer 112 tun.Für solcheNotrufe
stehen speziell entwickelte Vordrucke zur Verfügung. Auf diesem Vordruck
können Betroffene in Sekundenschnelle ankreuzen, welche Hilfe sie benöti-
gen. Dieses Faxwirdvon den Disponenten der Leitstelle entgegengenommen
und die darauf angeforderte Hilfe unverzüglich in die Wege geleitet. Die In-
tegrierte Leitstelle empfiehlt allen Betroffenen dringend, sich diesen Vor-
druck vorab zu besorgen und in unmittelbarer Nähe des Faxgerätes gut er-
reichbar zu deponieren. Den Vordruck kann man von der Homepage des
DRK-Kreisverbandes Emmendingen herunterladen. Die Adresse lautet:
www.drk-emmendingen.de, Rubrik Rettungsdienst, Integrierte Leitstelle.
DRK Kreisverband Emmendingen

Grundrente: Kein Handlungsbedarf für Rentner

Die Koalition hat sich darauf verständigt, dass ab dem 1. Januar 2021 eine
Grundrente gezahltwerden soll. Die Deutsche Rentenversicherung erreichen
zurzeit zahlreiche Anfragen und Anträge zu der geplanten Leistung. Da bis-
her nur Eckpunkte zur Einführung der Grundrente vorliegen, kann die Ren-
tenversicherung zu der Leistung noch keine individuellen Beratungen anbie-
ten. Betroffene müssen derzeit noch nichts unternehmen, um die Leistung
zu erhalten, so die Deutsche Rentenversicherung. Hierzu muss erst der wei-
tere Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens abgewartet werden. Informatio-
nen über den Beschluss der Koalition zur Grundrente findet man auf der
Internetseite www.deutsche-rentenversicherung.de. Hier wird auch über
den Fortgang des Verfahrens informiert.
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg

Liebe Denzlingerinnen, liebe Denzlinger,

endlich hat sich der Investor des „Grünen Baum“ entschieden. Der Gemein-
derat konnte über das Konzept auf diesem sowie der angrenzenden Grund-
stücke eine Entscheidung treffen. In Kürze wird ein Bebauungsplan aufge-
legt. Der sogenannte „Schandfleck“ wird endlich verschwinden.
Turnhalle Mühlengasse - Neu gebaut wird nun definitiv an dem bisherigen
Standort. Kreative Ideen nehmen wir gerne auf. Die Schaffung von bezahl-
barem Wohnraum, besonders dem Bau von Sozial- und Gemeindeeigenen
Wohnungen - nachhaltige und umweltgerechte Bauweise -, bleibt eines un-
serer wichtigsten Anliegen. Wir bleiben dran. Versprochen!
Danke für IhrVertrauen und Ihre Unterstützung bei der diesjährigen Gemein-
deratswahl – auch für Ihre vielen politische Anregungen und kritischen Bei-
träge in 2019.
Wir wünschen Ihnen fröhlicheWeihnachten und einen guten Start ins Neue
Jahr 2020.
Ihre SPD-Gemeinderäte: Elfriede Behnke, Jan Paul Elchlepp, Willi Kieninger

Öffnungszeiten des Landratsamtes in der Weihnachtszeit

Das Landratsamt Emmendingen ist am 24. Dezember (Heiligabend) sowie
amFreitag, 27.Dezember2019undam31.Dezember2019 (Silvester) geschlos-
sen. An den anderen Tagen in der Weihnachtszeit (Montag, 23. und 30. De-
zember 2019 sowie am Donnerstag, 2. Januar und Freitag, 3. Januar 2020) ist
zu den üblichen Sprechzeiten geöffnet. Diese Regelung gilt auch für die Kfz-
Zulassung und Führerscheinstelle. Am Montag, 6. Januar 2020 (Dreikönig)
ist das Landratsamt ebenfalls geschlossen.
Öffnungszeiten des Jobcenters
Das Jobcenter Landkreis Emmendingen ist am 24. Dezember (Heiligabend),
Freitag, 27. Dezember und am 31. Dezember 2019 (Silvester) geschlossen. Dies
betrifft den Standort Emmendingen und die Außenstelle in Waldkirch. An
den anderen Tagen gelten die üblichen Öffnungszeiten wie beim Landrats-
amt.
Weihnachtspause im Kreismedienzentrum
Das Kreismedienzentrum im alten Kreiskrankenhaus ist ab Montag, 23. De-
zember 2019 bis Dreikönig geschlossen. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist
am Dienstag, 7Januar 2020.
Recyclinghöfe und Grünschnittplätze
Die Recyclinghöfe und zentralen Grünschnittsammelplätze sind in der Weih-
nachtszeit an den gewohnten Tagen (Freitag und Samstag, Teningen am Don-
nerstag und Samstag) zu den regulären Zeiten geöffnet.
Abfallanlieferung auf dem Kahlenberg
Die Abfallbehandlungsanlage auf dem Kahlenberg bei Ringsheim ist für
Selbstanlieferer (z.B. für Sperrmüll) am 24. Dezember (Heilig Abend) und 31.
Dezember (Silvester) ganztags geschlossen. An den anderen Werktagen ist
die Annahmestelle zu den üblichen Zeiten geöffnet.

„Pflege“-Familie für ältere Menschen gesucht

Das Projekt „Herbstzeit“, das eng mit dem Landratsamt Emmendingen ko-
operiert, sucht aufgrund dringender Nachfrage Gastfamilien, auch Einzel-
personen oder Paare, die bereit sind, einen älteren Menschen, der wegen
altersbedingter Beeinträchtigungen und Pflegebedürftigkeit nicht mehr im
eigenen häuslichen Umfeld leben kann, bei sich zuhause aufzunehmen. Da-
mit soll ein generationenübergreifendes Zusammenleben ermöglicht wer-
den. Dafür gibt es ein Entgelt von ca. 1.000 Euro zzgl. Pflegegeld, je nach
Pflegegrad. Die Pflegepersonen brauchen keine spezielle Ausbildung, pfle-
gerische Vorerfahrung ist jedoch von Vorteil - zur Entlastung kann auch ein
Pflegedienst zugezogen werden. Das Pflegeverhältnis wird von der „Herbst-
zeit gGmbH – Betreutes Wohnen für alte Menschen in Familien“ fachlich be-
gleitet. Gastfamilien/ Pflegepersonen oder Paare, die sich für die Aufnahme
eines alten Menschen interessieren, erhalten weitere Informationen bei Kle-
mens Jörger, „Herbstzeit gemeinnützige GmbH – Betreutes Wohnen für alte
Menschen in Familien“, Tel. 07641 / 967 159-0, www.herbstzeit-bwf.de.

Vier weitere Musical-Termine im Januar

Freiburg/Denzlingen. Der in Denzlin-
gen ansässige Bund „Heimat und
Volksleben“ veranstaltet am 4. Ad-
ventsonntag, 22. Dezember, ein
Christmettspiel auf dem Loretto-
berg.

DasChristmettspiel,welchesWil-
helm Fladt nach einer alten Schwarz-
wälder Überlieferung geschrieben
hat,wirdvoneinerLaienspielgruppe
des Bundes „Heimat und Volksle-
ben“ bereits seit 1953 mit großem Er-
folg auf dem Freiburger Lorettoberg
aufgeführt. Treffpunkt für das Publi-
kum ist um 17 Uhr an der Ecke Loret-

Christmettspiel in Freiburg
Am 4. Adventssonntag auf dem Lorettoberg

to-/ Mercystraße. Der Sternträger ge-
leitet die Zuschauer zum Lagerfeuer
der Hirten im Schlangenweg. Von
hier geht es dann gemeinsam zur Ka-
pelle auf dem Lorettoberg.

Dort wird das Christmettspiel mit
Engelserscheinung im Wald und
dem Besuch bei der heiligen Familie
im Stall weitergeführt. Ein Chörle,
eine Bläsergruppe des Musikvereins
Ottoschwanden und weitere jugend-
liche Musikanten aus Freiburg und
Horben werden das Weihnachtsspiel
gesanglich und musikalisch umrah-
men. Bei Regen (nicht bei Schneefall)
findet die Aufführung nicht statt.

Weihnachts-Tombola war ein voller Erfolg

Anmeldung zur VdK-Jahresfeier
Denzlingen (hg). Der VdK-Ortsver-
band Denzlingen setzt auch im
neuen Jahr seine Tradition fort und
lädt alle Mitglieder und Familienan-
gehörigen ein zur Jahresfeier am
Montag, 6. Januar, 14.30 Uhr im Lo-
thar-Fischer-Saal des Kultur- und
Bürgerhauses. Aus organisatori-
schen Gründen wird bis spätestens
30. Dezember um Anmeldung bei
Petra Bühler gebeten, Telefon:
07666/8849355 oder E-Mail: micha--

palm@t-online.de. Bei Kaffee und
Kuchen oder einem Gläschen Wein
und guten Gesprächen will man
einen Nachmittag mit fröhlichen und
besinnlichen Programmpunkten
verbringen.

Zum Abschluss gibt es ein frühes
Abendessen, das vom Gemischten
Chor der Concordia serviert wird.
Mitglieder erhalten für ihre Treue
zum Verband als Dankeschön einen
Essensgutschein.

INFORMATIONEN

MITTEILUNGEN DES LANDRATSAMTES

Denzlingen (hg). Der Riesenerfolg des Musical Guys & Dollsvon Frank
Loesser in der 9. Denzlinger Kulturwoche im Oktober veranlasste die
Organisatoren, vier weitere Aufführungen im Januar anzubieten, und
zwar am Samstag, 4. Januar (19.30 Uhr) und Sonntag 5. Januar (17 Uhr),
sowie am Samstag, 11. Januar (19.30 Uhr) und Sonntag 12. Januar (17
Uhr). Um auf das Musical erneut aufmerksam zu machen, gaben ei-
nige Ensemble-Mitglieder auf dem Denzlinger Weihnachtsmarkt Wer-
beauftritte, die großes Publikumsinteresse fanden. Mit dem viel ge-
lobten Musical bringen Menschen aus Denzlingen und Umgebung
einen Klassiker des Broadways auf die Bühne. Die musikalische Lei-
tung liegt bei Harald Aigeldinger mit dem durch ProjektmusikerInnen
verstärkten Orchester des Musikvereins Denzlingen. Die Werbetrom-
mel rührten (von links): Gabriele Kniesel, Bernhold Baumgartner und
Petronella Rußer-Grüning (Regie). Foto: Helmut Gall

Denzlingen. Noch am Abend nach der AWO-Tombola auf dem Weih-
nachtsmarkt verkündeten beim Treffen aller Helfer im „Belvedere“
der AWO-Vorsitzender Detlef Behnke und Stellvertreter Jochen Him-
pele das stolze Ergebnis: Es wurden alle Lose mit einem Rekordergeb-
nis verkauft und die gespendeten Gewinne ausgegeben. Damit kann
die Arbeiterwohlfahrt Denzlingen auch im kommenden Jahr die akti-
ve Sozialarbeit in Denzlingen weiter durchführen, vor allem für Kin-
der und alte Menschen. Die AWO Denzlingen bedankte sich für die
große Spendenbereitschaft von Bevölkerung und Firmen. Ein großes
Lob des Vorstandes ging an die Organisatorinnen der Tombola, Maria
Himpele und Zoja Elchlepp, die seit dem Herbst mit der Vorbereitung
beschäftigt waren und denen es gelungen ist, über 50 Menschen eh-
renamtlich für das Sammeln, das Briefeverteilen, das Einpacken und
die Vorbereitung des Weihnachtsmarktstandes zu gewinnen. Beson-
ders erfreut war der AWO-Vorstand, dass sich an den Aktionen Ge-
flüchtete, die in Denzlingen leben und Menschen mit Migrations-
hintergrund beteiligten. Foto: AWO

Öffnungszeiten 
vom MACH’ BLAU 
über die Weihnachtszeit
23.12.2019 bis 6.1.2020
Hallenbad
23.12.2019  Montag            08:00 bis 21:30 Uhr
24.12.2019 Dienstag    Heiligabend Geschlossen
25.12.2019 Mittwoch 1. Weihnachtstag    Geschlossen    
26.12.2019  Donnerstag  2. Weihnachtstag  09:00 bis 20:00 Uhr
27.12.2019 Freitag  09:00 bis 21:30 Uhr
28.12.2019 Samstag  09:00 bis 20:00 Uhr
29.12.2019 Sonntag       09:00 bis 20:00 Uhr
30.12.2019 Montag     08:00 bis 21:30 Uhr
31.12.2019  Dienstag     Silvester Geschlossen
01.01.2020  Mittwoch    Neujahr 12:00 bis 20:00 Uhr
02.01.2020  Donnerstag   06:15 bis 21:30 Uhr
03.01.2020  Freitag    09.00 bis 21:30 Uhr
04.01.2020  Samstag   09:00 bis 20:00 Uhr
05.01.2020  Sonntag    09:00 bis 20:00 Uhr
06.01.2020  Montag  Hl. 3 Könige   09:00 bis 20:00 Uhr

Sauna
23.12.2019 Montag   Damensauna  13:00 bis 22:00 Uhr
24.12.2019 Dienstag  Heiligabend     Geschlossen
25.12.2019 Mittwoch   1. Weihnachtstag   Geschlossen
26.12.2019 Donnerstag  Gemeinschaftssauna 10:00 bis 22:00 Uhr
27.12.2019  Freitag  Gemeinschaftssauna 13:00 bis 22:00 Uhr
28.12.2019 Samstag Gemeinschaftssauna 13:00 bis 22:00 Uhr
29.12.2019 Sonntag Gemeinschaftssauna    10:00 bis 22:00 Uhr
30.12.2019 Montag Damensauna 13:00 bis 22:00 Uhr
31.12.2019 Dienstag    Silvester Geschlossen
01.01.2020 Mittwoch  Gemeinschaftssauna 13:00 bis 22:00 Uhr
02.01.2020 Donnerstag Gemeinschaftssauna 13:00 bis 22:00 Uhr
03.01.2020 Freitag Gemeinschaftssauna 13.00 bis 22:00 Uhr
04.01.2020 Samstag Gemeinschaftssauna 13.00 bis 22:00 Uhr
05.01.2020 Sonntag Gemeinschaftssauna 10.00 bis 22:00 Uhr
06.01.2020 Montag  Gemeinschaftssauna 10:00 bis 22:00 Uhr

Eingangsschluss ist jeweils 30 Minuten vor Betriebsende.

Ab dem 7.1.2020 gelten die üblichen Winteröffnungszeiten.

Sport & Familienbad MACH’ BLAU Denzlingen, Berliner Str. 53 
Tel. 07666/937 935-10, www.mach-blau-denzlingen.de 

Wie schütze ich mich vor Einbrechern – 
Kostenlose Informationsveranstaltung der Polizei 
in Kooperation mit der Gemeinde Denzlingen
Kriminalhauptkommissar Frank Erny, Experte der Kriminalpoli-
zeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Freiburg, wird im 
Rahmen einer Informationsveranstaltung der Polizei den Bürgern 
wertvolle Tipps und Informationen geben, wie man sich effektiv 
vor Einbrechern schützen kann.
Die Informationsveranstaltung findet am 
Mittwoch, 08.01.2020, 19.00 Uhr, Sommerhof Denzlingen, 
Schwarzwaldstr. 1 statt.
Welche technische Möglichkeiten einer Gebäudeabsicherung 
habe ich und wie verhalte ich mich vor, während und nach einem 
Einbruch? 
Wann schlagen die Täter am häufigsten zu und welche Umstände 
verleiten Täter zu Einbrüchen in bestimmte Häuser, während an-
dere verschont  bleiben? 
Habe ich die Möglichkeit einen Einbruch zu vermeiden und sollte 
ich mich bei längerer Abwesenheit besonders schützen? 
Antworten auf diese und viele andere Fragen erhalten Sie bei die-
ser interessanten Informationsveranstaltung von Kriminalhaupt-
kommissar Frank Erny; des Weiteren werden auch interessante 
Einblicke in die Vorgehensweise der Täter gegeben. Der Eintritt 
ist frei!
Nutzen Sie auch die Möglichkeit einer kostenlosen individuellen 
Beratung vor Ort. Terminvereinbarung über 0761/29608-25.


